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Erläuterung
der in der neuen schweizerischen StaatSverfassung

vorkommenden fremden Wörter.

A n a rchi e. Der Austand der Ausgelassenheit, ode«

«in Regiment, da man nicht weiß, wer zu befehlen hat.

Aristokratie, heißt die ieuige Verfassung, nach

welcher eine gewisse Anzahl der vornehmste» die höchst«

Gewalt in einem kandc hat, und von der Ausübung
demselben dem Volk keine Rechenschaft geben darf. Wenn
die Glieder einer solchen Versammlung aus gewissen

Familien genommen werden müssen, so ist es eine Erb-
Aristokratie; wo nicht, so heißt es eine Wahl-Aristokratie.

Com missair, der den Auftrag, das Amt, die

Pflicht hat, ein gewisses Geschäft zu besorgen, eine

Sache zu untersuchen n. s. w. Coin m issar i at, die

Wollmacht zu einem Geschäfte.

C o n st i t u tion, ein Gesetz, eine Landsverordnung,
oder die Grundeinrichtung eines Staats.

Demokratie, die jenigc Art von Regierungs-

form, in welcher das ganze Volk an der Regiernug
des Staats Antheil hat.

Departement, Verrichtung gewisser Geschäfts

unter gewissen Personen ; der Lbeil oder Bezirk, der

jedem insbesondere zur Verwaltung anvertraut ist.

Despotismus heißt, eine jede Gewalt, wöbe»)

derjenige / welcher sie besitzt, sich an keine gewisse Regel»

bindet, sondern statt aller Gründe bloö »ach seinem

Belieben handelt. Despotismus wird ausgeübt nicht nur
auf königlichen und fürstlichen Thronen, sondern auch

in Rathstubcn, und in allen nur möalichen Orten vo>!

incnschlichcn Gesellschaften wo man gesetzlos handelt.

Oligarchic nennt ma» eine Ncgiernngsart, wo

wenig Personen die Gewalt Gesetze zu geben, und zu volle

ziehen in den Händen haben und Niemanden davo's

Rechenschaft ablegen.

Auflösimg der letzten Scharade. FreyheitShut»
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